
Regelungen zur Soforthilfe

Hessen

Betrachtungszeitraum 3 Monate ab Antragstellung (bei Miet- bzw. Pachtnachlass von mind. 20% --> 5 Monate)

Höhe der Förderung bis zu 5 Beschäftigte: 10.000EUR
bis zu 10 Beschäftigte: 20.000EUR
bis zu 50 Beschäftigte: 30.000EUR

Sach- und Finanzaufwand
Was gehört dazu? alle betrieblichen Aufwendungen

Was darf nicht rein? Personalkoste, Kosten für private Lebensführung

Sonstiger Hinweis

Welche Einnahmen sind zu berücksichtigen? alle betrieblichen Einnahmen

Muss ich zurückzahlen?

Was tun, wenn zu viel Mittel bewilligt wurden?

Wer feststellt, dass ausgezahlte Soforthilfe entgegen der ursprünglichen Annahme nicht benötigt wird, kann diese über 
die Bankverbindung des Wirtschaftsministeriums zurück überweisen:

Begünstigter: HMWEVW-Transfer
IBAN: DE66 5005 0000 0001 0062 53

Um die Rückzahlung zuordnen zu können, muss auf der Überweisung folgende Informationen im Verwendungszweck 
angegeben werden:

1. „Rückzahlung Soforthilfe“
2. Name des Antragstellers
3. Geschäftszeichen des Bewilligungsbescheids




